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1 EINLEITUNG
1.1 Anlass
Am Steingertweg 17/1 befindet sich ein Zimmereibetrieb, der an dem Standort beengt ist und 
dringend Erweiterungsfl�chen braucht. Westlich des Wegs und des eigentlichen Betriebsge-
l�ndes wurde bereits vor einigen Jahren auf einem Teil des Flst. 806/1 ein provisorischer 
Lagerplatz angelegt. Der Eigent�mer der Holzbaufirma beabsichtigt nun, auf seinen Grundst�ck 
(Flst. 806/1 und 806/2) eine Lagerhalle zur Einhausung des bestehenden Lagerplatzes zu 
errichten. Daneben soll in diesem Geb�ude auch Raum f�r das Abstellen von Fahrzeugen
geschaffen werden. Der zwischen dem bestehenden Betriebsgel�nde und der westlichen 
Erweiterungsfl�che als Feldweg verlaufende Steingertweg (Flst. 802) wird f�r die Erschlie�ung 
und Bewirtschaftung der angrenzenden Grundst�cke im Bereich des Plangebietes nicht mehr 
ben�tigt und deshalb in das Zimmereigel�nde integriert.
Aus der BegrÄndung gemÅÇ É 9 Absatz 8 BauGB (WASSERMÑLLER 2013).

Abb. 1: Lage des Gebiets „Steingert“ im Nordwesten von Nellingen.
Quelle: Daten- und Kartendienste der LUBW

1.2 Aufgabenstellung
Durch die Ma�nahmen k�nnten besonders und streng gesch�tzte Arten betroffen sein. Der 
folgende Text soll der Naturschutzbeh�rde als Grundlage zur Pr�fung des besonderen Arten-
schutzrechts dienen. Dabei werden die durch das Vorhaben im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeintr�chtigungen m�glicherweise erf�llten artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbest�nde gem�� � 44 (1) BNatSchG,

- wild lebende Tiere zu verletzen oder zu t�ten oder ihre Entwicklungsformen sowie ihre 
Fortpflanzungs- oder Ruhest�tten zu besch�digen oder zu zerst�ren
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- und streng gesch�tzte Arten und europ�ische Vogelarten w�hrend der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, �berwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu st�ren,

ermittelt und dargestellt.
In diesem Sinne zu pr�fen sind derzeit alle gemeinschaftsrechtlich gesch�tzten Arten (europ�i-
sche Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie die „Verantwortungsarten“ nach � 
54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. (F�r Letztere liegt derzeit jedoch noch keine entsprechende 
Verordnung des Bundesumweltministeriums vor, d. h. dieser Teil entf�llt.)

Die im Folgenden verwendeten Begrifflichkeiten und Definitionen folgen den in Naturschutzfachkreisen 
allgemein bekannten „Hinweisen“ des st�ndigen Ausschusses "Arten- und Biotopschutz" der Bund-L�n-
der-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung zum Artenschutz (LANA 2009).

1.3 Methodik
Aufgrund zeitlicher Vorgaben konnten keine vollst�ndigen Bestandaufnahmen von Arten erfol-
gen; das Gebiet wurde nur einmal begangen. Deshalb wird die folgende artenschutzrechtliche 
Bearbeitung auf der Grundlage von Potenzialabsch�tzungen und als so genanntes „Worst-
case-Szenarios“ bewertet. Dieses geht davon aus, dass Arten, f�r die geeignete Lebensr�ume 
vorhanden sind, auch tats�chlich vorkommen. Angesichts der Rahmenbedingungen – relativ 
geringe Fl�cheninanspruchnahme, Anschluss an bereits bebaute Fl�chen und einfache, vor-
belastete Strukturen – ist damit eine hinreichende, rechtssichere Beurteilung der Artenschutz-
Aspekte m�glich.

In Baden-W�rttemberg sind derzeit fast 500 Tier- und Pflanzenarten als Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie bzw. als Vogelarten zu ber�cksichtigen. Der saP brauchen jedoch nur die 
Arten unterzogen werden, die durch das jeweilige Projekt tats�chlich betroffen sind (sog. Rele-
vanzschwelle). Eine entsprechende Abschichtung zur Vorauswahl m�glicherweise betroffener 
Arten wurde deshalb nach folgenden Kriterien vorgenommen:
1. Die Art ist entsprechend den Roten Listen Baden-W�rttembergs ausgestorben oder 

verschollen (RL 0) oder kommt nicht vor;
2. der Wirkraum liegt au�erhalb des bekannten bzw. anzunehmenden Verbreitungsgebiets der 

Art;
3. der erforderliche Lebensraum / Standort der Art kommt im Wirkraum des Vorhabens nicht 

vor (so genannte Gastv�gel wurden nicht ber�cksichtigt, da das Gebiet zu klein ist);
4. die Wirkungs-Empfindlichkeit der Art ist vorhabensspezifisch so gering, dass mit hinreichen-

der Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbest�nde ausgel�st 
werden k�nnen (relevant f�r mobile, eury�ke, weit verbreitete, ungef�hrdete Arten bzw. allg. 
geringe, unerhebliche Wirkungsintensit�t).

Nur Arten, die nicht diese Kriterien erf�llten, wurden entsprechend in Kap. 4 ff. gepr�ft.
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2 DATENGRUNDLAGE UND BESTAND
Die geplante Erweiterung der Zimmerei ist ca. 0,4 ha gro�; zus�tzlich wird das bestehende 
Betriebsgeb�ude mit �berplant, damit ergibt sich ein Geltungsbereich von insgesamt ca. 0,7 ha.
Das Gebiet f�llt leicht von S�den 689,00 m �. NN nach Norden 686,50 m �. NN ab. Es gliedert 
sich in einen �stlichen Teil mit dem bestehenden Betriebsgel�nde der Zimmerei und der Erwei-
terungsfl�che im Westen. Der �stliche Teil ist mit Wohn- und B�rogeb�uden, Werkstatt und 
Lagergeb�uden einschlie�lich der Hoffl�chen bebaut. Auf dem westlichen Teil befindet sich ein 
offener Lagerplatz, der in wassergebundener Bauweise befestigt ist. Der restliche wesentlich 
gr��ere Teil wird derzeit als Pferdekoppel genutzt. Der Feldweg (Flst. 802) zwischen den bei-
den Planabschnitten ist ebenfalls wassergebunden ausgebaut. Westlich und s�dlich grenzt der 
gewachsene Ortskern mit gemischten Baufl�chen im Sinne von � 34 BauGB an. Im Osten 
tangieren die Au�enfl�chen des Kindergartens das Plangebiet. Im Norden bilden mehrere 
landwirtschaftliche Grundst�cke einen Puffer zur bestehenden Wohnbebauung an der 
R�merstra�e. (WASSERM�LLER 2013). 
Das �berplante Gebiet und seine Umgebung wurde am 2.9.2013 nachmittags (20�C, sonnig bis 
leicht bew�lkt, windig) begangen. Die Eigent�mer wurden befragt; ihnen waren weder
Vorkommen von Vogelarten noch von Flederm�usen bekannt.

Abb. 2: Relevante Strukturen im Plangebiet und in der unmittelbaren Umgebung.
Luftbild: B�ro Wasserm�ller.

Der gr��te Teil des �berplanten Gebiets ist Pferdekoppel. Der Lagerplatz ist von einem sehr
schmalen Saum aus �berwiegend nitrophiler Altgras-Ruderal-Vegetation umgeben. Darum 
herum befinden sich Peferdekoppeln und Obstwiesen-Reste (Abb. 2).
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In der unmittelbaren Umgebung sind keine kartierten Biotope vorhanden. In der weiteren Um-
gebung (in knapp bzw. mehr als 500 m Distanz) liegen nordwestlich zwei Feldgeh�lze (Biotop-
Nr.n 174244251736, 174244251747), die keinerlei Bezug zum �berplanten Gebiet haben. Auch 
die als Naturdenkm�ler gesch�tzten Einzelb�ume innerorts besitzen keinen Bezug zum 
�berplanten Gebiet. Weitere Schutzobjekte fehlen (Abb. 3).

Abb. 3: Schutzobjekte in der Umgebung.
Biotope nach � 32 NatSchG in der Umgebung fehlen; dargestellt sind Naturdenkmale (Einzelb�ume).
Quelle: Daten- und Kartendienste der LUBW
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3 WIRKUNG DES VORHABENS, M�GLICHE KONFLIKTE, 
VORBELASTUNGEN

3.1 Konflikt �berbauung (Fl�chenentzug und Arbeiten selber)
Durch die �berbauung und teilweise vollst�ndige Versiegelung der �berplanten Fl�chen k�nn-
ten Lebensr�ume streng gesch�tzter Arten verschwinden, durch die Bauma�nahmen k�nnten 
Tiere gest�rt, verletzt oder get�tet werden. 

3.2 Konflikt Struktur- und Nutzungs�nderung
Durch die Bauma�nahmen werden kleinfl�chig (potenzielle) Teil-Lebensr�ume entfernt.

3.3 Konflikt St�rung / Emissionen
Durch Bauma�nahmen und Betrieb werden unmittelbar benachbart lebende oder vorbeiwan-
dernde Arten durch Schall, Licht, Bewegungen, Ersch�tterungen o. �. gest�rt. Insbesondere 
n�chtliche Beleuchtung kann sich negativ auf den Tag-Nacht-Rhythmus mancher Tiere auswir-
ken. Auch ist am Anfang mit Abwanderungen von Tieren aus derart gest�rten, "unangenehmen" 
Lebensr�umen zu rechnen, was m�glicherweise dazu f�hrt, dass diese beim �berqueren der 
benachbarten Stra�e zus�tzlich durch den Verkehr gef�hrdet sind.
Allerdings wird dieser Konflikt angesichts der Vorbelastungen (bestehende Stra�en, 
angrenzende Siedlungsfl�chen) als nicht relevant eingestuft.

3.4 Vorbelastungen
Die derzeitigen Nutzungen praktisch aller �berplanten Strukturen (Lagerpl�tze, Pferdekoppeln) 
stellen erhebliche St�rungen f�r die relevanten Arten dar. Der bestehende Zimmereibetrieb, die 
umgebende Siedlung und der Verkehr der Umgebung st�ren durch L�rm und andere Emissio-
nen, Hauskatzen, Spazierg�nger mit Hunden usw.
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4 VORPR�FUNG / RELEVANZPR�FUNG
Mit „Betroffenheit“ ist im Folgenden eine Betroffenheit der jeweiligen Arten (-gruppe) entspre-
chend der einschl�gigen artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde gem�� � 44 Absatz 1 
BNatSchG gemeint.
Wenn im Folgenden von Arten die Rede ist, dann handelt es sich immer nur um Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie oder europ�ische Vogelarten. Die meisten Artengruppen beinhalten dar�ber hinaus 
nat�rlich noch zahlreiche weitere Arten, die aber nicht Gegenstand dieses Gutachtens sind.

4.1 Arten nach Anhang IV FFH-RL

4.1.1 Artengruppe Flederm�use
Im �berplanten Bereich sind keine Strukturen vorhanden, die als regelm��ig genutzte Quartiere 
f�r Flederm�use in Frage kommen. (Die Hochregale haben keine Hohlr�ume o. �.) Und selbst 
wenn in den umliegenden Geb�uden Quartiere vorhanden w�ren, w�rden die Tiere dort sicher 
nicht so gest�rt, dass es erheblich w�re.
Das gesamte �berplante Gebiet kommt rein theoretisch auch als Jagdhabitat f�r Flederm�use 
in Frage. Angesichts der Vorbelastungen (Pferdekoppeln, die kaum gro�e Insekten-Mengen als 
Nahrungstiere erlauben – der Kot wird regelm��ig abgesammelt) ist ein Verlust in dieser 
Gr��enordnung f�r alle Flederm�use sicher nicht erheblich.
Insofern kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Flederm�usen mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden.

4.1.2 Artengruppe �brige S�ugetiere
F�r die �brigen relevanten S�uger-Arten gibt es im Bereich des �berplanten Gebiets keine ge-
eigneten Habitate, weder dauerhaft noch Ruhepl�tze bei Wanderungen, d. h. eine Betroffenheit 
dieser Arten kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

4.1.3 Kriechtiere und Lurche
F�r die relevanten Kriechtier-Arten (arealgeografisch m�glich: Schlingnatter und Zauneidechse, 
letztere am �stlichen Ortsrand von Nellingen nachgewiesen) sowie f�r die relevanten Lurch-
Arten gibt es im �berplanten Gebiet und in der unmittelbaren Umgebung keine geeigneten 
Lebensr�ume. Eine Betroffenheit der Arten dieser Gruppen kann deshalb sicher 
ausgeschlossen werden.

4.1.4 Fische
Gew�sser fehlen weit und breit. Eintr�ge �ber das Grundwasser sind allein schon durch ent-
sprechende Auflagen aus wasserrechtlicher Sicht nicht anzunehmen. Deshalb ist eine direkte 
oder indirekte Betroffenheit der einzigen streng gesch�tzten Fisch-Art in Deutschland, des 
Donau-Kaulbarschs (Gymnocephalus baloni), mit Sicherheit auszuschlie�en.

4.1.5 K�fer, Tag- und Nachtfalter sowie Libellen
Im �berplanten Gebiet gibt es keine geeigneten Habitate f�r die relevanten Arten. Au�erdem ist 
das Auftreten streng gesch�tzter Libellen zur Nahrungssuche genau hier extrem unwahrschein-
lich. Insgesamt sind so Vorkommen und Betroffenheiten aller Arten dieser Artengruppe sicher 
auszuschlie�en.

4.1.6 Schnecken und Muscheln
Im �berplanten Gebiet gibt es keine geeigneten Habitate f�r die relevanten Arten. Bei den 
Muscheln k�nnen Beeintr�chtigungen von benachbarten bzw. unterliegenden Gew�ssern �ber 
Einleitungen o. �. analog den Fischen ausgeschlossen werden. Damit sind Vorkommen und 
Betroffenheiten aller Arten dieser Artengruppen sicher auszuschlie�en.
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4.1.7 Gef��pflanzen
Im �berplanten Gebiet gibt es keine geeigneten Wuchsorte f�r die relevanten Gef��pflanzen, 
sodass Vorkommen und Betroffenheiten mit hinreichender Sicherheit auszuschlie�en sind.

4.2 V�gel nach Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie
Als Zufallsbeobachtungen wurden folgende Vogelarten erfasst: Amsel (in benachbarter Obst-
wiese), Bachstelze (Nahrungsg�ste auf Pferdekoppeln), Haussperlinge und Kohlmeisen
(Nahrungsg�ste in Obstwiesen), Rabenkr�he (�berflug).
Grunds�tzlich k�nnen im UG verschiedene weitere Vogel-Arten vorkommen, insbesondere zur 
Zugzeit. Allerdings wird es sich wegen der Ortsrandlage, der Kleinfl�chigkeit sowie der perma-
nenten St�rungen nur um wenige, an den Menschen angepasste Arten handeln. 
Durch eine neue Lagerhalle verschieben sich f�r Offenland-Arten durch eine sog. Kulissen-
Bildung (die Arten meiden hoch aufragende Strukturen) die St�rungen weiter nach Norden in 
die bisher noch freie Landschaft. Dies ist aber angesichts der sehr kleinen Fl�che sicher nicht 
erheblich; au�erdem stellen die Pferdekoppeln dort schon eine gewisse Vorbelastung dar.
Geh�lzarten der umliegenden Obstwiesen werden h�chstens beim Bau gest�rt; dies ist aber 
sicher nicht erheblich.
Geb�udebr�ter wie Haussperling und Hausrotschwanz, die m�glicherweise an oder in den 
Geb�uden der Umgebung vorkommen, nutzen die Offenfl�chen vermutlich auch zur Nahrungs-
suche. Verluste oder St�rungen solcher Fl�chen in der vorliegenden Gr��enordnung sind 
jedoch sicher nicht erheblich.
Gro�v�gel als Nahrungsg�ste sind im �berplanten Bereich, insbesondere in den Koppeln, nicht 
zu erwarten, ebenso wenig rastende Zugv�gel. 
Insgesamt sind f�r alle m�glicherweise vorkommenden Vogel-Arten Betroffenheiten im 
�berplanten Gebiet mit hinreichender Sicherheit auszuschlie�en. 

5 MA�NAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR FUNKTIONSSICHERUNG
Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind weder Vermeidungs- noch vorgezogene Augleichsma�-
nahmen zur Funktionssicherung erforderlich.
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6 ABSCHLIE�ENDE BEWERTUNG
Durch das geplante Mischgebiet „Steingert“ im Nordwesten von Nellingen sind Individuen bzw. 
lokalen Populationen aller m�glicherweise und tats�chlich vorkommenden Arten des Anhangs 
IV FFH-Richtlinie und aller europ�ischen Vogelarten sowie ihre Lebensst�tten entweder nicht 
bzw. nicht erheblich betroffen. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbest�nde nach � 44 
BNatSchG bzw. nach Artikel 12 FFH-RL werden nicht verletzt.
Damit ist das Bauvorhaben aus der Sicht des strengen Artenschutzes nach � 44 BNatSchG 
genehmigungsf�hig.

7 SONSTIGE (BESONDERS) GESCH�TZTE ARTEN
F�r die �brigen besonders gesch�tzten Arten, die (potenziell) im Bereich des Bebauungsplans 
„Steingert“ in Nellingen – auch au�erhalb des unmittelbaren Umgriffs – vorkommen bzw. be-
troffen sein k�nnen, liegt nach � 44 Abs. 5 BNatSchG „bei Handlungen zur Durchf�hrung eines 
Eingriffs oder Vorhabens kein Versto� gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 
vor“. Die (potenziellen) Konflikte k�nnen im Rahmen des Bebauungsplans abgearbeitet werden. 
Erhebliche Beeintr�chtigungen sind au�erdem nicht zu erwarten.
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